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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenpolitik

In einer Motion forderte Lukas Reimann (svp, SG) im März 2021, dass Soft Law nicht die
bewährte, demokratische Gewaltenteilung umgehen dürfe und daher zwingend dem
Parlament unterbreitet sowie einem fakultativen Referendum unterstellt werden
müsse. Der Motionär argumentierte in der Begründung seiner Motion, dass durch Soft
Law eine Völkerrechtstradition erschaffen werde, die nach einigen Jahren von den
Gerichten als bindend angesehen werde. Er berief sich zudem auf den Postulatsbericht
«Konsultation und Mitwirkung des Parlaments im Bereich von Soft Law», in dem der
Bundesrat darauf hingewiesen habe, dass der innenpolitische Meinungsbildungsprozess
im Falle von Soft Law-Instrumenten nicht vollständig ausgeschöpft werde. Der
Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion Reimann. Die Exekutive hatte sich aber
im erwähnten Bericht ebenfalls die Frage gestellt, wie die in der Bundesverfassung und
im Parlamentsgesetz garantierte Mitwirkung des Parlaments in der Aussenpolitik im
Kontext von Soft Law-Instrumenten umgesetzt werden könne, und verwies daher auf
die Vorschläge zur gezielten Mitwirkung des Parlaments unter Wahrung der
verfassungsmässigen Kompetenzordnung und der aussenpolitischen
Handlungsfähigkeit, die sie in besagtem Postulatsbericht unterbreitet hatte. Die
aussenpolitischen Kommissionen hätten sich bei der Beratung des Berichts dazu
entschlossen, das Thema durch eine Subkommission vertieft analysieren zu lassen. Das
Kernanliegen der Motion sei somit bereits Bestandteil der aktuellen Diskussionen im
Parlament, mit Ausnahme der Frage des fakultativen Referendums. Die von Reimann
gestellte Forderung würde überdies eine Revision der Bundesverfassung nötig machen,
was der Bundesrat jedoch für verfrüht hielt, da die Beratungen im Parlament noch nicht
abgeschlossen seien.
In der Frühjahrssession 2022 zeigte sich Motionär Reimann erstaunt über die Aussage
des Bundesrats, dass man sich noch in der Analysephase befände, wo doch der
Postulatsbericht veröffentlicht sei und dessen Aussagen «klipp und klar» seien. Seiner
Meinung nach sei Soft Law demokratisch zu wenig legitimiert und die Mitsprache von
Parlament und Stimmbevölkerung ungenügend. Mitte-Nationalrätin Schneider-
Schneiter (mitte, BL) zeigte sich mit dem Inhalt der Motion einverstanden, wies ihren
Ratskollegen aber ebenfalls auf die Arbeit der Subkommission hin, die Reimanns Motion
überflüssig mache. Reimann wollte jedoch «Nägel mit Köpfen machen» und sofort eine
Entscheidung fällen, denn die Arbeit der Subkommission stelle für ihn eine «sehr lange
Verzögerung der ganzen Sache» dar. Aussenminister Cassis teilte dem Motionär mit,
dass die Exekutive die Arbeit des Parlaments nicht beschleunigen könne. Cassis zählte
zudem einige negative Konsequenzen auf, die die Genehmigung des Soft Law durch das
Parlament hätte. Einerseits würde die parlamentarische Genehmigung die
Verbindlichkeit der Soft Law-Instrumente erhöhen, was der Natur der Sache
widerspreche und zu Asymmetrien in den zwischenstaatlichen Beziehungen führen
würde, weil kein anderes Land eine solche Regelung kenne. Andererseits wäre eine
Verfassungsänderung nötig, weil Soft Law nicht unter den Begriff der völkerrechtlichen
Verträge fällt, womit man eine Verfassungsdiskussion führen müsste, bevor das
Parlament eine Analyse der Situation durchführen könnte. Der Nationalrat stimmte mit
138 zu 52 Stimmen gegen die Motion, nur die Mitglieder der SVP-Fraktion sprachen sich
für ein Ja aus. 1

MOTION
DATUM: 10.03.2022
AMANDO AMMANN

Beziehungen zur EU

In der Sommersession 2021 kam die Motion Rieder (mitte, VS) über die gesetzliche
Grundlage zur Wahrung des Mitsprache- und Entscheidungsrechts von Parlament,
Volk und Kantonen bei der Umsetzung des Rahmenabkommens in den Nationalrat. Die
APK-NR hatte sich im Vorfeld der Session mit der Motion befasst und deren Annahme
beantragt. Die Kommissionsmehrheit befand gemäss Kommissionssprecherin
Schneider-Schneiter (mitte, BL), dass das Motionsanliegen wichtig sei und zudem die
gleichen Ziele verfolge wie eine im November 2020 eingesetzte Subkommission der
APK-NR. Eine SVP-Minderheit Büchel (svp, SG) setzte sich hingegen für die Ablehnung
der Motion ein, da der Rahmenvertrag gescheitert war und demnach auch keine
Mitspracherechte bei dessen Umsetzung diskutiert werden müssten. Für die
Kommissionsmehrheit stellte das keinen Hinderungsgrund dar, da derartige
Fragestellungen auch im Hinblick auf zukünftige Abkommen mit der EU geklärt werden

MOTION
DATUM: 10.06.2021
AMANDO AMMANN
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sollten, wie Nicolas Walder (gp, GE) ausführte. Aussenminister Cassis empfahl dem
Ständerat hingegen, die obsolet gewordene Motion abzulehnen. Der Widerstand der
SVP- und FDP-Fraktionen reichte aber nicht aus, um die Motion zum Scheitern zu
bringen. Stattdessen nahm die grosse Kammer diese mit 109 zu 76 Stimmen (bei 1
Enthaltung an). 2

Entwicklungspolitik

Der Bundesrat beantragte im März 2021 die Abschreibung  der Motion Schneider-
Schneiter (mitte, BL) für eine Reform der Entwicklungszusammenarbeit, da die von
den Räten angenommenen Forderungen in die Botschaft zur IZA-Strategie 2021-2024
aufgenommen worden seien. In der Sommersession 2021 wurde die Motion von beiden
Räten abgeschrieben. 3

MOTION
DATUM: 10.06.2021
AMANDO AMMANN

In einer Motion forderte Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) im März 2021 eine
Entwicklungszusammenarbeit mit Zukunft durch nachhaltige Elektrifizierung. Die
Elektrifizierung sei eine zentrale Rahmenbedingung für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung eines Landes, weshalb sich der Bundesrat im Rahmen der bilateralen und
multilateralen Entwicklungszusammenarbeit für die nachhaltige Elektrifizierung in den
Schwerpunktländern der Strategie der IZA einsetzen solle. Schneider-Schneiter wollte
damit vermeiden, dass afrikanische Staaten in den kommenden Jahren in «die
Sackgasse einer CO2-intensiven Energiezukunft» gerieten. Sie schlug dem Bundesrat
daher vier potenzielle Handlungsfelder vor, in welchen dieser aktiv werden könnte: die
fossilfreie Elektrifizierung sollte ins Zentrum der IZA rücken; die bilaterale und
multilaterale Entwicklungsarbeit sollte von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren
Energien umgeleitet werden; es sollte eine enge Kooperation mit dem Schweizer
Privatsektor im Bereich der nachhaltigen Technologien angestrebt werden; fossilfreie
Elektrifizierung sollte in jedem politischen Dialog mit Partner-Regierungen enthalten
sein. In seiner Stellungnahme erklärte der Bundesrat, dass sich die Schweiz gemäss der
2015 verabschiedeten Agenda 2030, der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 und
der Strategie der IZA bereits für eine nachhaltige Energieversorgung einsetze. Von der
Schweiz unterstützte multilaterale Gremien und verschiedene Initiativen und
Programme wie der grüne Klimafonds oder die AfDB setzten sich für die umfassende
Förderung von erneuerbaren Energiesystemen und Energiezugängen ein. Die
Zusammenarbeit mit dem Privatsektor sei gerade im Energiebereich ein Schwerpunkt
der IZA-Strategie. Reformen im Energiebereich seien zudem Teil des politischen Dialogs
mit zahlreichen afrikanischen Partnerländern. Tatsächlich sei der politische Wille für
nachhaltige Strategien meistens eine Voraussetzung für diese Partnerschaften. Da die
IZA-Strategie 2021-2024 die nachhaltige Elektrifizierung also bereits abdecke und die
Prioritäten der IZA-Strategie 2025-2028 noch nicht festgelegt werden könnten,
beantragte die Exekutive die Ablehnung der Motion. 
Der Nationalrat kam dieser Aufforderung in der Frühjahrssession 2022 nach und lehnte
den Vorstoss mit 99 zu 83 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) ab. Die SP-Fraktion stimmte
mehrheitlich gegen die Motion, während die Grünen, die Mitte und die Grünliberalen
sie fast geschlossen annahmen. 4

MOTION
DATUM: 10.03.2022
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2023 befasste sich der Nationalrat mit der Motion von Carlo
Sommaruga (sp, GE), die eine Stärkung des Privatsektors in den Schwerpunktländern
der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz verlangte. Eine Minderheit der
vorberatenden APK-NR, angeführt von Andreas Aebi (svp, BE), beantragte die Ablehnung
der Motion. Kommissionssprecherin Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) setzte
sich im Namen der Mehrheit für die Annahme des Vorstosses ein und verlangte, dass
die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze mittels Förderung des lokalen
Privatsektors ein Schwerpunkt in der IZA 2025-2028 werden solle. Sie argumentierte,
dass dadurch im Sinne der Nachhaltigkeitsziele ein Systemwechsel vor Ort initiiert
werden könnte. Die Motion stehe zudem im Einklang mit dem Programm zur
Weiterentwicklung der Entwicklungszusammenarbeit. Ihr Kommissionskollege Laurent
Wehrli (fdp, VD) ergänzte, dass die Stärkung des Privatsektors zu weiteren thematischen
Schwerpunkten der IZA beitrage, namentlich der Bekämpfung des Klimawandels und der
nachhaltigen Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen. 
Minderheitensprecher Andreas Aebi teilte zwar das Anliegen der Motion, befand sie
aber für überflüssig, da die Einbindung des Privatsektors laut DEZA bereits Tatsache sei.
Die Motion verursache somit nur unnötige Kosten ohne wirklichen Mehrwert. Bundesrat

MOTION
DATUM: 09.03.2023
AMANDO AMMANN
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Ignazio Cassis befürwortete im Namen des Bundesrates die Annahme der Motion und
versprach, die bisher in diesem Bereich gemachten Erfahrungen in die Prioritäten der
kommenden IZA-Strategie einfliessen zu lassen. Die grosse Kammer nahm die Motion
mit 116 zu 61 Stimmen (bei 1 Enthaltung) deutlich an. Die Gegenstimmen stammten
mehrheitlich von Mitgliedern der SVP, wobei sich diesen auch einige Vertreter und
Vertreterinnen der FDP und der Mitte anschlossen. 5

Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) reichte im März 2022 eine
Motion ein, mit der sie das Thema Gesundheit als neuen Schwerpunkt der
internationalen Zusammenarbeit festlegen wollte. Gesundheit solle als
Schwerpunktthema in die Botschaft zur Strategie der IZA 2025–2028 aufgenommen
werden, damit die Schweiz einen Beitrag zur Stärkung der weltweiten
Gesundheitssysteme leisten könne. Das wirke sich langfristig positiv auf die
Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz aus, da man die Nachfrage nach
Gesundheitsdienstleistungen und Medizinalgütern anrege, argumentierte die
Motionärin. Ausserdem könnten neu auftretende Krankheiten früher erkannt werden
und dadurch künftige Pandemien verhindert werden. 
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion, da eine gute Grundversorgung im
Gesundheitsbereich seiner Meinung nach bereits zu den Zielen der IZA gehöre. Die IZA-
Strategie 2021–2024 habe es der Schweiz erlaubt, einen Beitrag zur globalen
Bewältigung der Covid-19-Krise zu leisten, da sie über sektorübergreifende Ansätze
verfüge, die sich nicht nur auf das Gesundheitswesen beschränken. Das Thema
Gesundheit werde auch in der IZA-Strategie 2025–2028 von grosser Bedeutung sein,
weshalb sowohl die Gesundheitsaussenpolitik als auch der Bericht des Bundesrates in
Erfüllung eines Postulats der APK-NR (Po. 20.3469) berücksichtigt werden. 

In der Sommersession 2022 bekämpfte SVP-Nationalrat Yves Nidegger (svp, GE) die
Motion, weshalb sie erst in der Frühjahrssession 2023 im grossen Rat diskutiert wurde.
Dort warf Nideggger seiner Ratskollegin vor, die Motion vor allem im Interesse der
Pharmaindustrie eingereicht zu haben, und warnte vor einem Imageschaden für die
Schweiz, sollte die Gesundheit zur strategischen Priorität gemacht werden. Bundesrat
Cassis warb für die Annahme der Motion, da die DEZA in den vergangenen Jahren nicht
nur rund 10 Prozent ihrer Mittel für Gesundheitsprojekte ausgegeben habe, sondern
darüber hinaus auch diverse Gesundheitsorganisationen wie die WHO oder Unaids
unterstütze. Der Nationalrat nahm die Motion mit 136 zu 53 Stimmen an, wobei die
Gegenstimmen von der SVP-Fraktion stammten. 6

MOTION
DATUM: 14.03.2023
AMANDO AMMANN

Die Motion «Gesundheit als neuer Schwerpunkt der internationalen Zusammenarbeit»
von Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) wurde in der Herbstsession 2023 im
Ständerat behandelt. Im Namen der APK-SR, welche die Motion einstimmig zur
Annahme empfahl, argumentierte Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU), dass eine
qualitativ hochstehende und faire Gesundheitsversorgung einen Schwerpunkt der
internationalen Zusammenarbeit bilden solle. Die Motion wurde anschliessend
stillschweigend angenommen. 7

MOTION
DATUM: 28.09.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Eine Mehrheit des Nationalrates war in der Sondersession im Mai 2023 der Meinung,
dass eine Obergrenze für Roaming-Gebühren für die Nutzung des Handynetzes im
Ausland eingeführt werden sollte. Mit 116 zu 68 Stimmen bei 4 Enthaltungen nahm die
grosse Kammer eine entsprechende Motion Schneider-Schneiter (mitte, BL) an. Die
Mitte-Nationalrätin beklagte die hohen Gebühren, die bei der Nutzung des
Mobiltelefons mit Schweizer Telefonanbietenden im Ausland anfallen, und rief den
Bundesrat in der Debatte dazu auf, in der Fernmeldeverordnung einseitig eine
Preisobergrenze für Endkundentarife festzulegen. Da ein Beitritt zur EU-Roaming-
Regelung – in der EU wurden sämtliche Roaminggebühren unter den Mitgliedstaaten
aufgehoben – aufgrund der ungeklärten Beziehungen zur EU derzeit nicht möglich sei,
sei eine Preisobergrenze der geeignete Schutz für Verbraucherinnen und Verbraucher.
Bundesrat Albert Rösti erachtete eine solche einseitige Festlegung der

MOTION
DATUM: 03.05.2023
MARCO ACKERMANN
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Preisobergrenzen jedoch als nicht gangbar, weil sie einerseits bereits in der Teilrevision
des Fernmeldegesetzes verworfen worden war und andererseits ausländische
Telekomanbietende ohne internationale Vereinbarung nicht dazu angehalten werden
könnten, Schweizer Preisobergrenzen einzuhalten. Nichtsdestoweniger folgten die
geschlossenen Fraktionen der SP, der GLP, der Mitte und der Grünen zusammen mit
wenigen Mitgliedern der SVP und der FDP der Motionärin und überwiesen den Vorstoss
an den Ständerat. 8

Entgegen der Meinung des Nationalrats sprach sich der Ständerat im September 2023
gegen eine Motion Schneider-Schneiter (mitte, BL) aus, welche eine Obergrenze für
Roaming-Gebühren gefordert hatte. Joseph Dittli (fdp, UR) empfahl als Vertreter der
KVF-SR, welche sich zuvor mit 9 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen gegen die Motion
ausgesprochen hatte, die Motion abzulehnen. In der Revision des Fernmeldegesetzes
habe sich das Parlament 2019 dagegen entschieden, dem Bundesrat eine unilaterale
Kompetenz zur Festlegung einer Preisobergrenze für Roaminggebühren zu erteilen.
Weiter merkte der Kommissionssprecher an, dass die Roaming-Gebühren in den
letzten Jahren massiv gesunken seien, dass bei der Schlichtungsstelle kaum mehr
Beschwerden dagegen eingegangen seien und dass Kundinnen und Kunden der
Mobilfunkanbieter zahlreiche Alternativen zu Roaming zur Verfügung hätten. Dies
spreche gesamthaft gegen eine Obergrenze für Roaming-Gebühren. Auch der
Bundesrat hatte die Ablehnung der Motion beantragt. Der Ständerat lehnte den
Vorstoss in der Folge stillschweigend ab, womit die Motion erledigt war. 9

MOTION
DATUM: 19.09.2023
LENA BALTISSER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Forschung

Eine knappe Mehrheit der APK-NR forderte im Februar 2022 dringliche Massnahmen zu
Gunsten des Schweizer BFI-Standorts. Die Kommission wollte den Bundesrat damit
beauftragen, Verhandlungen mit der EU über eine spezifische Vereinbarung
aufzunehmen, welche für eine umgehende Assoziierung der Schweiz als Drittland an die
EU-Programme Horizon Europe, Digital Europe, ITER, Euratom sowie Erasmus+ sorgt. In
dieser Vereinbarung sollen auch die Grundsätze für weitere Verhandlungen zwischen
der Schweiz und der EU geregelt werden. Zudem soll dieser Weg vor einem Entscheid
über Ergänzungs- und Ersatzmassnahmen eingeschlagen werden. Im Gegenzug soll der
Bund eine einmalige Erhöhung des Schweizer Kohäsionsbeitrages vorsehen. Anlass für
diese Motion war unter anderem eine gemeinsame Resolution von scienceindustries,
dem ETH-Rat und von swissuniversities, welche auf die negativen Konsequenzen der
fehlenden Assoziierung für den Schweizer Forschungs- und Innovationsplatz hinwies.
Eine Minderheit der APK-NR um Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) beantragte
die Ablehnung der Motion. Auch der Bundesrat konnte sich nicht mit dem Vorstoss
anfreunden. Zwar verfolge auch die Regierung das Ziel, die Assoziierung an die EU-
Programme voranzutreiben; die Schweiz habe jedoch bis anhin schon alles Mögliche
unternommen, um die entsprechenden Verhandlungen zu starten. Es fehle letztlich am
Willen der EU, welche die Assoziierung der Schweiz an die EU-Rahmenprogramme im
BFI-Bereich von den allgemeinen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU
abhängig mache. Die Frage der Assoziierung solle daher vielmehr im Rahmen des
strukturierten politischen Dialogs angesprochen werden.
In der Sommersession 2022 betonte Fabian Molina (sp, ZH) seitens der
Kommissionsmehrheit, dass der Schweizer BFI-Bereich stark unter der Nicht-
Assoziierung an die BFI-Rahmenprogramme der EU leide. Der Bundesrat habe im
Februar 2022 seinen neuen Verhandlungsansatz für die künftigen Beziehungen
Schweiz-EU vorgestellt. Der Schweizer BFI-Bereich könne aber nicht so lange warten,
bis dieser Ansatz greife; die Vollassoziierung müsse rasch geschehen. Wenn im Jahr
2022 keine Lösung mehr gefunden würde, hätten «so gut wie alle Forschungsprojekte
aufgrund der bestehenden Periodizität ohne Schweizer Beteiligung begonnen». Der
Aussage von Fabian Molina entgegnete Minderheitensprecherin Elisabeth Schneider-
Schneiter, dass die EU klargemacht habe, dass sie zuerst die offenen Fragen,
beispielsweise bezüglich der dynamischen Rechtsübernahme oder der Rolle des EuGH
geklärt haben wolle, bevor über weitere Abkommen gesprochen werde. Es sei nun am
Bundesrat, diese Fragen mit der EU zu klären, seitens des Parlaments seien bereits
genügend Ideen und Anträge vorgelegt worden. Auch Aussenminister Ignazio Cassis

MOTION
DATUM: 13.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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beantragte die Ablehnung der Motion. Schon fast verzweifelt äusserte er die
rhetorische Frage, wie mit jemandem verhandelt werden könne, der nicht verhandeln
wolle. Das Parlament könne so viele Motionen annehmen, wie es wolle, in der Realität
wolle die EU aber momentan keinen Schritt auf die Schweiz zugehen.
In der anschliessenden Abstimmung kam es zu einer Pattsituation. Mit Stichentscheid
der Ratspräsidentin Irène Kälin (gp, AG) wurde die Motion sodann mit 93 zu 92 Stimmen
bei 6 Enthaltungen angenommen. Zustimmung erhielt die Motion von der SP-, der
Grünen- und der GLP-Fraktionen sowie von einzelnen Mitgliedern der Mitte- und der
FDP.Liberalen-Fraktionen. 10

1) AB NR, 2022, S. 344f.; Mo. 21.3341
2) AB NR, 2021, S. 1236 ff.; Bericht APK-NR vom 27.4.21
3) BBl, 2021 747
4) AB NR, 2022, S. 341 f.; Mo. 21.3072
5) AB NR, 2023, S. 353f.; Bericht APK-NR vom 17.1.23
6) AB NR, 2022, S. 1297; AB NR, 2023, S. 446f.; Mo. 22.3144
7) AB SR, 2023, S. 975
8) AB NR, 2023, S. 812 f.
9) AB SR, 2023, S. 818; Medienmitteilung KVF-SR vom 22.8.23
10) AB NR, 2022, S. 1136 ff.; Resolution vom 23.1.22
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